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·Name: 
Durchwahl: 
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Frau La  
02373 91724 13 
02373 9172 499 

E-Mail: Jobcenter-Maerkischer-Kreis.Team-430 
@jobcenter-ge.de 

Datum: 13: März 2018 

Versagung von Leistungen zur Sic~erung des Lebensun.terhal~ 

Sehr geehrte Frau  

die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem zweiten l;)uch Sozialgesetz-
buch (SGB II) werden ab 01.11.2017 für die Bedarfsgemeinschaft ganz versagt. 

Begründung: 

Sie bzw. Herr wurden am 27.02.2018 aufgefordert, fehlende Unterlagen einzureichen. 
Trotz dieser Aufforderung wurden folgende Unterlagen bisher nicht eingereicht: 

-AnlageWEP 
-Anlage EK 
-Anlage WM 
- Kontoauszüge aller Konten der Monate September und Oktober 2017 
- Versicherungspolice der fondsgebundenen Rentenversicherung 1 Württembergische 

Lebensversicherung AG 
- Anlage Haus und Grund (bitte je Haus ausfüllen) 
- Anlage R je Haus (bitte beachten Sie die Unterscheidung mit selbstbewohnter Wohnung) 
- Nachweise über die monatl. Mieteinnahmen 

Die oben genannten Leistungen werden Ihnen ganz versagt, da Sie Ihren Mitwirkungspflich-
ten nicht nachgekommen sind (§§ 60 Absatz 1 und 66 Absatz 1 Erstes Buch Sozialgesetz-
buch - SGB 1). . 

Wer Sozialleistungen beantragt; hat alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich 
sind (§ 60 Absatz 1 SGB 1). Kommt derj'enige, der Sozialleistungen beantragt, seinen Mitwir-
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kungspflichten nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich er-
schwert, können die Leistungen bis zur Nachholung ganz oder teilweise versagt werden 
(§ 66SGB1). 

Sie haben keine Gründe mitgeteilt, die im Rahmen der Ermessensentscheidung zu Ihren 
Gunsten berücksichtigt werden konnten. 

Sie sind der Aufforderung, oben genannte Unterlagen einzureichen, und damit Ihren Mitwir-
kungspflichten nicht nachgekommen. Daher kann der Anspruch nicht geprüft werden. 

Nach Abwägung des Sinn und Zwecks der Mitwirkungsvorschriften mit Ihrem Interesse an 
den Leistungen, sowie dem öffentlichen Interesse an Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, 
werden die ·Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozial-
gesetzbuch für Sie ab dem 01.11.2017 ganz versagt (§ 66 SGB 1). 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann jeder Betroffene oder ein von ·diesem bevollmächtigter Dritter 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Für Minderjährige oder 
nicht geschäftsfähige Personen handelt deren gesetzlicher Vertreter. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der im Briefkopf genannten Stelle einzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 
i~ft~~ ./) 
r ~~~ 

Bitte beachten Sie: 

Ob die Leistungen nachträglich erbracht werden können, wird geprüft, wenn Sie die fehlen-
den Unterlagen einreichen. 

In der Zeit, in der Sie keine Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erhalten, werden 
Sie nicht durch den zuständigen Leistungsträger kranken- und pflegeversichert. Damit Ihnen 
keine Nachteile entstehen, wenden Sie sich bitte an Ihre bisherige Krankenkasse bezie-

- hungsweise Ihr bisheriges Kran~enversicherungsunternehmen, um sich über einen mögli-
chen Versicherungsschutz (zum Beispiel eine freiwillige Weiterversicherung) zu informieren. 
Dies gilt auch für die Zeiten während eines künftigen beziehungsweise laufenden Wider-
spruchs- oder Klageverfahrens. 



Auszu_g aus dem ~rsten Buch Sozialgesetzbuch (SGB 1) 

§ 60 SGB 1 Angabe von Tatsachen 

(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat 

1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Ver1angen des zuständigen Leistungs-
trägers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen, 

2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zusammenhang mit der 
Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen, 

3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers Beweisurkunden vorzule-
gen oder ihrer·Vor1age zuzustimmen. 

Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat. 

(2) Soweit für die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vorgesehen sind, sollen diese benutzt 
werden. 

§ 66 SGB 1 Folgen fehlender Mitwirkung 

(1) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach den 
§§.60 bis 62, 65 nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung .des Sachverhalts erheblich erschwert, kann der 
Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise 
versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung ni~ naghgewiesen sind._ Oles_gilt entspre-___ _ 
chend; wenn -der-Antragstellen:>derläisfüngsl>erechtigte in anderer Weise absichtlich die Aufklärung des Sach-
verhalts erschwert. 

(2) ~ommt derjenige, der eine Sozialleistung wegen Pflegebedürftigkeit, wegen Arbeitsunfähigkeit, wegen Gefährdung 
oder Minderung der Erwerbsfähigkeit, anerkannten Schädigungsfolgen oder wegen Arbeitslosigkeit beantragt oder 
erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach den §§ 62 bis 65 nicht nach und ist unter Würdigung aller Umstände mit 
Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass deshalb die Fähigkeit zur selbständigen Lebensführung, die Arbeits-, Er-
werbs- oder Vermittlungsfähigkeit beeinträchtigt oder nicht verbessert wird, kann der Leistungsträger die Leistung 
bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen. 

(3) Sozialleistungen, dürfen wegen fehlender Mitwirkung nur versagt oder entzogen werden, nachdem der Leistungs-
berechtigte auf diese Folge schriftlich hingewiesen worden ist und seiner Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer 
ihm gesetzten angemessenen Frist nachgekommen ist. · 




